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Verteilerhinweis
Diese Informationsschrift wird von der Sächsischen 
Staatsregierung im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen 
Verpflichtung zur Information der Öffentlichkeit 
heraus gegeben. Sie darf weder von Parteien noch von 
deren Kandidaten oder Helfern im Zeitraum von sechs 
Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahlwer-
bung verwendet werden. Dies gilt für alle Wahlen.

Die Bewahrung von Lebensräumen und Arten ist eine wichtige 
Voraussetzung für die Sicherung der biologischen Vielfalt und 
damit unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Helfen Sie mit, 
unser gemeinsames natürliches Erbe zu sichern und unseren 
Kindern eine lebenswerte Umwelt zu erhalten! 

Der Freistaat Sachsen bietet für eine Vielzahl von Maßnahmen 
zur Erhaltung der biologischen Vielfalt Fördermittel im Rahmen 
der Richtlinie „Natürliches Erbe“ (RL NE/2007) an. 

Gefördert werden unter anderem folgende Maßnahmen: 

❚❚ Gestaltung von Biotopen und Lebensräumen,  
z. B. die Renaturierung von Fließgewässern, die Anlage und 
Sanierung kleinerer Standgewässer, die Pflege von Kopfwei-
den oder die Pflege von Hecken, Feld- und Ufergehölzen

❚❚ Anlage von Gehölzstrukturen,  
z. B. die Anlage von Hecken, Feld- und Ufergehölzen oder 
die Neuanlage und Nachpflanzungen von Streuobstwiesen

❚❚ Spezielle Artenschutzmaßnahmen, 
z. B. die Anbringung von Nisthilfen für Gebäude bewohnende 
Vogelarten wie Rauchschwalbe, Mauersegler, Schleiereule, 
die Sicherung und Schaffung von Fledermausquartieren, 
die Errichtung dauerhafter Straßenquerungen / Untertun-
nelungen für Amphibien, Fischotter und andere wandernde 
Tierarten, die Anlage von Fischaufstiegshilfen sowie Siche-
rungsmaßnahmen an wertvollen Altbäumen

Für die Projektumsetzung erforderlicher Flächenerwerb sowie 
ergänzende Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit wie 
Informationstafeln oder Ähnliches können ebenfalls über die 
Richtlinie „Natürliches Erbe“ gefördert werden. 



Sachsens Naturvielfalt gemeinsam 
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Im Jahr 2011 wurden weitgehende Vereinfachungen in der Förde-
rung der Richtlinie „Natürliches Erbe“ (RL NE/2007) eingeführt 
und die Förderkonditionen deutlich attraktiver gestaltet, z. B.: 

❚❚ Einführung von Standardkostensätzen 
Für zahlreiche Maßnahmen, wie die Anlage von Feldhecken, 
Ufergehölzen und Streuobstwiesen oder die Durchführung 
von Pflegemaßnahmen an Kopfweiden, wird die Förderung 
anhand fester Kostensätze gewährt. Aufwendige Preis- 
recherchen sowie die Abrechnung zahlreicher Ausgabenbelege 
entfallen.

❚❚ Anhebung der Fördersätze für bestimmte Maßnahmen 
Für investive Maßnahmen zum Schutz besonders gefährdeter 
Arten nach A.1, A.2 und A.4 der Richtlinie „Natürliches Erbe“ 
wurden die Fördersätze erhöht. Sofern die Maßnahmen keinen 
Zusammenhang mit wirtschaftlichen Tätigkeiten aufweisen, 
können bis zu 100 Prozent der Ausgaben durch den Freistaat 
Sachsen und die Europäische Union übernommen werden.

❚❚ Vereinfachung der Beantragung und Abrechnung von  
Personalkosten 
Für Maßnahmen, bei deren Umsetzung Personalkosten 
anfallen, wurde der Aufwand für Beantragung und Abrech-
nung der Personalkosten deutlich verringert.

Für Vorhaben außerhalb des ländlichen Raums gelten ggf.  
Einschränkungen. Bitte informieren Sie sich hierüber auf der 
nachfolgend genannten Internetseite.

Mit Ihren Fragen zu Fördermöglichkeiten und konkreten 
Projektideen wenden Sie sich bitte an die zuständigen 
Bewilligungsstellen beim Landesamt für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie (LfULG):

Außenstelle Kamenz
Garnisonsplatz 13
01917 Kamenz
Tel.: 03578/ 33 74 00 (Zentrale)

Außenstelle Mockrehna
Schildauer Straße 18
04862 Mockrehna
Tel.: 034244/ 531-0 (Zentrale)

Außenstelle Zwickau
Werdauer Straße 70 
08060 Zwickau
Tel.: 0375/ 5665-0 (Zentrale)

Über die Richtlinie „Natürliches Erbe“ können Sie sich  
zusätzlich auch auf folgender Internetseite informieren: 
www.smul.sachsen.de/RichtlinieNE
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